






























































































bel' 1961 genehmigt; veröffentlicht in der Sammlung der eidgenössischen Gesetze, Nr. 431
1961, Seite 905.

2. Die Kantone (im vorliegenden Fall Thurgau und St. Gallen) haben bei der Behebung von
Mißständen in interkantonalen Gewässern zusammenzuarbeiten, wobei die Bundesbehörde
ihnen mit Rat und Tat beisteht. Der Bund fördert den Abschluß interkantonaler Verein­
barungen über gemeinsame Maßnahmen und die Koordination von Maßnahmen. Die inter­
kantonalen übereinkommen (Konkordate) sind dem Bundesrat zur Genehmigung vorzu­
legen.
Bei nachbarlichen Streitigkeiten, die wegen der Auslegung und Anwendung von Verein­
barungen entstehen könnten, entscheidet gemäß Art. 113, Ziffer 2 der Bundesverfassung
das Bundesgericht.

IV. Grundsätze

Der Gewässerschutz auf Bundesebene ist von den übrigen Zweigen der Wasserwirtschaft ge­
trennt. Er hat eine besondere verfassungsrechtliche Grundlage (Artikel 24quater), während
sich der Wasserbau auf Artikel 24, die Nutzbarmachung der Wasserkräfte auf Artikel 24 bis
und die Schiffahrt auf Artikel 24 tel' der Bundesverfassung stützt. In bezug auf die Wasser­
entnahme zu andern Zwecken als die Nutzbarmachung der Wasserkräfte sind lediglich die
Kantone zuständig.
Trotz dieser Regelung stand es den Kantonen bei der Vollziehung der bundesrechtlichen Ge­
wässerschutzbestimmungen frei, gleichzeitig ihre Vorschriften auf anderen Gebieten des kanto­
nalen Wasserrechts, namentlich hinsichtlich der Gewässernutzung und des Wasserbaus, zu er­
neuern und damit eine eigentliche Kodifikation ihres Wasserrechts vorzunehmen. Die Kantone
St. Gallen und Thurgau haben allerdings von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht.
Dem Gewässerschutzgesetz unterstehen alle ober- und unterirdischen natürlichen und künst­
lichen, öffentlichen und privaten ·Gewässer mit Einschluß der Quellen.
Zu den verschiedenen Zwecken, die durch die gegen die Gewässerverunreinigung zu ergreifen­
den Maßnahmen erfüllt werden sollen, gehören die öffentliche Gesundheitspflege, die Trink­
und Brauchwasserversorgung, die Benützung der Gewässer zu Badezwecken, die Erhaltung
von Fischgewässern, der Schutz baulicher Anlagen und der Schutz des Landschaftsbildes.

V. Verhältnis zu andern Rechtsgebieten

Obschon die Bestimmungen der Gewässerschutzgesetzgebung umfassend sind, schließt dies
nicht aus, daß auf zahlreichen anderen Rechtsgebieten (Bau-, Fabrik-, Fischerei-, Schiffahrts-,
Gesundheitsrecht usw.) Sondervorschriften aufgestellt werden, die dem Gewässerschutz dienen.
Wenn auch die Abwasserfrage in engem Zusammenhang steht mit den übrigen Eingriffen in
den Naturhaushalt unserer Gewässer (Gewässerverbauungen, Entwässerungen, Meliorationen,
Seeregulierungen, Ausnützung der Wasserkräfte), sind diese Fragen im Gewässerschutzgesetz
nicht geregelt. Hingegen arbeiten beim Bund und in den Kantonen die Fachstellen für den
Gewässerschutz mit den Behörden, die auf den genannten Gebieten zuständig sind, zusammen.
Umgekehrt haben letztere ihrerseits die Zusammenarbeit mit der Gewässerschutzfachstelle in
die Wege zu leiten, wenn die von ihnen geplanten Maßnahmen mit den Bestrebungen des Ge­
wässerschutzes im Zusammenhang stehen.
In der bundesrätlichen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über den Schutz der Ge­
wässer gegen Verunreinigung ist diese gegenseitige Fühlungnahme ausdrücklich vorgeschrie­
ben. Aber auch in den beiden Uferkantonen besteht eine solche Zusammenarbeit, auch wenn
sie in ihrer Gesetzgebung nicht ausdrücklich verankert ist.
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VI. öffentlich-rechtliche Voraussetzungen für Einwirkungen
auf Gewässer

1. Bewilligungspflicht
Schweizerischerseits erübrigt es sich, zu den Bewilligungen zur Wasserentnahme aus ober- und
unterirdischen Gewässern, zur Ausübung der Fischerei, zur Benützung für die Schiffahrt sowie
zu den Konzessionen zur Ausnützung der Wasserkräfte in diesem Zusammenhang Stellung
zu nehmen, indem das Bewilligungsverfahren auf diesen Gebieten in besonderen Gesetzen ge­
regelt ist, die vollkommen unabhängig sind von der Gewässerschutzgesetzgebung.
Der Bund hat auf dem Gebiete des Gewässerschutzes keine Bewilligungen zu erteilen. Hin­
gegen sind solche in den kantonalen Ausführungsbestimmungen für folgende Maßnahmen
vorgesehen:

a) zur Einleitung oder Versickerung von Abwasser und anderen Abgängen
b) für Kehrichtablagerungen
c) zur Anlage ·von Kiesgruben
d) zur Erstellung von Tankanlagen.

2. Rechtscharakter der Bewilligung
Die Bewilligungen sind öffentlich-rechtlicher Natur, auch bei privaten Gewässern. Es wird
nicht unterschieden zwischen Bewilligung, Erlaubnis, Zulassung, Verleihung und dergleichen.
Bewilligungen dürfen nur erteilt werden, soweit das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträch­
tigt wird. Insbesondere haben die Kantone an die Erteilung einer Bewilligung die notwendigen
Bedingungen und Auflagen zu knüpfen, um einen hinreichenden Schutz der Gewässer gegen
Verunreinigung zu gewährleisten.

3. Ausnahmen von der Bewilligungspflicht
a) Gemeingehrauch

Gemäß Art. 664 des schweizerischen Zivilgesetzbuches stellt das kantonale Recht über den
Gemeingebrauch der öffentlichen Sachen, u. a. der Gewässer, die erforderlichen Bestim­
mungen auf. Nach bundesgerichtlicher Praxis besteht der Gemeingehrauch in der einer be­
sonderen Erlaubnis nicht bedürftigen Benutzung der Sache. Er erschöpft sich in den Be­
nutzungsmöglichkeiteü, von denen eine bestimmte Zahl von Benützern gleichzeitig indivi­
duell Gebrauch machen können, ohneeinander zu hindern, wie das bei einem Gewässer beim
Waschen, Baden, Viehtränken usw. der Fall ist. Wird die öffentliche Sache stärker in An­
spruch genommen, so liegt gesteigerter Gemeingebrauch vor und, wenn sie besonders inten­
siv herangezogen wird, eine Sondernutzung.

b) Landwirtschaftliche Nutzung

Durch die bundesgesetzlichen Gewässerschutzvorschriften nicht berührt werden außerdem
die fachgerechte landwirtschaftliche und gärtnerische Bewirtschaftung des Bodens, die ratio­
nelle Düngung und die Anwendung von Mitteln zur Bekämpfung tierischer und pflanz­
licher Schädlinge, sofern nicht Trink- und Brauchwasser in gesundheitsschädlicher oder die
Brauchbarkeit ausschließender We~se verunreinigt oder ein Fischgewässer geschädigt und
sofern die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt angewendet wird.

c) Alte Rechte

Die Bestimmungen über den Gewässerschutz gelten schlechtweg, d. h. sie beziehen sich auch
auf bestehende Mißstände. Da letztere aber, soweit sie vor Inkrafttreten der Gesetze schon
bestanden haben, nicht von heute auf morgen beseitigt werden können, so sind die Kantone
ermächtigt, die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen schrittweise anzuordnen und
angemessene Fristen anzusetzen.
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VII. Einzelfälle

1. Eidgenössische Bestimmungen

a) Einbringen von Stoffen

Für die Einleitung von Abwässern und anderen flüssigen und gasförmigen Abgängen ist
ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt aufgestellt. Die Einleitung darf nur mit Zustimmung der
zuständigen kantonalen Behörde erfolgen. Zudem soll die Ermächtigung an die Bedingung
geknüpft werden, daß die Abgänge durch geeignete Maßnahmen, die einen hinreichenden
Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung dauernd gewährleisten, vor der Einleitung ge­
reinigt oder unschädlich gemacht werden.

b) Lagern und Ablagern von Stoffen

Für die Lagerung flüssiger Stoffe, wie Oel, Benzin und dergleichen in Tanks sind die zum
Schutze von Gewässern nötigen baulichen und technischen Vorrichtungen zu erstellen.
Das Einwerfen oder Ablagern fester Stoffe in Gewässer und auch das Ablagern außerhalb
derselben ist untersagt, sofern diese Stoffe geeignet sind, eine Verunreinigung der Gewässer
herbeizuführen. Bei bereits vorhandenen Ablagerungen sind die erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, um damit verbundene Gewässerverunreinigungen zu beheben.

c) Befördern von Stoffen

Bei der Gesetzesausarbeitung wurde nicht daran gedacht, auch für das Befördern flüssiger
Stoffe Schutzvorrichtungen zu verlangen. Diese Lücke soll durch Aufnahme einer entspre­
chenden Bestimmung in das in Vorbereitung stehende Bundesgesetz über Rohrleitungsan­
lagen geschlossen werden.

d) Kiesgruben

Die Anlage von Kiesgruben in der Nähe von Grundwasserfassungen ist untersagt, sofern
diese Maßnahme geeignet ist, eine Verunreinigung der Gewässer zu verursachen. '10

2. Kantonale Bestimmungen

a) Abwasseranlagen

Zur Förderung des Gewässerschutzes sind Kanalisationen und Sammelreinigungsanlagen
zu erstellen. Ihr Bau und ihr Betrieb obliegen den Gemeinden und ausnahmsweise öffent­
lich-rechtlichen Körperschaften. Die Abwasseranlagen sind in übereinstimmung mit dem
vom Kanton zu genehmigenden generellen Kanalisationsprojekt zu erstellen. Im selben
Einzugsgebiet liegende Gemeinden haben die Abwasserreinigung in Gemeinschaftsanlagen
vorzunehmen. Die betreffenden Vereinbarungen bedürfen der Genehmigung des Kantons.
Die industriellen und gewerblichen Betriebe sind verpflichtet, Abwasser, das geeignet ist, die
Abbauvorgänge in der Reinigungsanlage zu beeinträchtigen, auf eigene Kosten vorzube­
handeln.
Die generellen Kanalisationsprojekte und die Reglemente für öffentliche Abwasseranlagen
sowie die Statuten öffentlich-rechtlicher Körperschaften bedürfen der Genehmigung des
Kantons.
Einzelkläranlagen kommen nur dort in Frage, wo die betreffenden Gebäude nicht an das
Kanalisationsnetz angeschlossen werden können, ferner als übergangslösung bis zum An­
schluß an eine Sammelreinigungsanlage. Steht deren Bau unmittelbar bevor, so kann unter
gewissen Voraussetzungen auf die Einzelklärung verzichtet werden.

b) Kehrichtbeseitigung

Neben der Abwasserreinigung haben die Gemeinden die Beseitigung von Kehricht und an-

'l- Bei bereits vorhandenen Kiesgruben sind die erforderlichen Maßnalunen zu treffen, um damit verbundene
Gewässerverunreinigungen zu beheben.
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deren Abfallstoffen in einer Weise zu regeln, die dem Gewässerschutz Rechnung trägt: Be­
stimmung geeigneter Ablagerungsplätze, Bau von Kehrichtbeseitigungsanlagen (Verbren­
nung, Vergärung, Kompostierung).

VIII. Reinhalteordnungen und wasserwirtschaftliche Rahmenpläne

Um Gewässerverunreinigungen zu verhindern oder so herabzusetzen, daß sie unschädlich
bleiben, kann der Reinheitsgrad der Abwasser vorgeschrieben werden. Dabei ist Rücksicht zu
nehmen auf die technischen Möglichkeiten, die Filtrierfähigkeit des Bodens und, soweit es
nicht um die Sicherstellung gesunden Trink- und Brauchwassers geht, auf die entstehende wirt­
schaftliche und finanzielle Belastung.
Die Regional- und Landesplanung ist nicht behördlich, sondern auf Vereinsebene geregelt. Ihre
Forderungen sind somit in der Gewässerschutzgesetzgebung nicht b{!rücksichtigt. Nichtsdesto­
weniger ist es angesichts der Ungeordnetheit des Siedlungswesens (Streubauweise) unerläß­
lich, den Grundsätzen der Landesplanung Rechnung zu tragen. Die betreffenden Verunreini­
gungen stellen sich zur Verfügung, um für die "Ordnung im Raume" gegebenenfalls zweck­
mäßige Lösungen zu finden. Im übrigen obliegt die wasserwirtschaftliche Planung den für
den Gewässerschutz zuständigen kantonalen und kommunalen Stellen.

IX. Wasserschutzgebiete

a) Bund:
In der Nähe von Grundwasserfassungen ist die Anlage von Kiesgruben untersagt, sofern
eine solche geeignet ist, eine Gewässerverunreinigung zu verursachen.

b) Kanton Thurgau:
Bauliche Maßnahmen, die die Höhe des Grundwasserspiegels vorübergehend oder dauernd
beeinflussen, sowie die Anlage und Benützung von Kiesgruben in Grundwassergebieten be­
dürfen einer Bewilligung.
In Grundwassergebieten, die für die gegenwärtigen oder zukünftigen Bedürfnisse· der
Trink- und Brauchwasserversorgung in Frage kommen, ist die Ausbeutung von Kies in
der Regel nur bis auf eine bestimmte Höhe über dem Grundwasserspiegel zulässig. Für be­
stehende Kieswerkbetriebe können Ausnahmen bewilligt werden.
Die Errichtung neuer Großtankanlagen im Nutzungsbereich bestehender oder geplanter
Grundwasserfassungen ist grundsätzlich nicht zulässig.

e) Kanton St. Gallen:

Keine besonderen Bestimmungen.

X. Gewässeraufsicht

1. Oberaufsicht des Bundes
Die Befugnis des Bundes, den Gesetzesvollzug zu überwachen (Oberaufsicht), ist verankert
in Artikel 24 quater der Bundesverfassung und in Artikel 6 des gestützt hierauf erlassenen
Bundesgesetzes. Da für den Bau von Abwasseranlagen nur ausnahmsweise Bundesheiträge vor­
gesehen sind, kann die Aufsicht nicht so einfach gestaltet werden, wie dies auf anderen Ge­
bieten im Rahmen des Subventionsverfahrens möglich ist. Im vorliegenden Fall wirft die
Kontrolle des Gesetzesvollzuges durch den Bund ein heikles Problem auf, soll einerseits die
Aufsicht nicht toter Buchstabe bleiben und darf andererseits die kantonale Gewässerhoheit
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nicht verletzt werden. Aus diesem Grunde wurde davon Umgang genommen, im einzelnen
aufzuzählen, welche Initiativen und Maßnahmen durch die Bundesbehörde gegebenenfalls
ergriffen werden sollen, um den Gesetzesvollzug zu erzwingen, wenn sich die Kantone der
Säumnis oder Nachlässigkeit schuldig machen. Die Erfahrung auf dem Gebiete des Gewässer­
schutzes hat gezeigt, daß durch Aufklärung und durch Erteilung von Ratschlägen mehr er­
reicht wird als durch Androhung von Sanktionen oder durch Ansetzung von Fristen, innerhalb
welcher Mißstände zu beheben sind. Nach der gewählten Fassung hat der Bund die Kantone
auf andauernde Mißstände in der Handhabung des Gesetzes und der interkantonalen Ver­
einbarungen aufmerksam zu machen und sie zur Behebung derselben anzuhalten.

2. Gesetzesvollzug durch die Kantone
Die Kantone sorgen durch ihre Organe für den Vollzug der gesetzlichen Bestimmungen. Ihre
Vollzugsorgane und die von ihnen zugezogenen Sachverständigen sind befugt, die zur Fest­
stellung der Verunreinigung notwendigen Abwasserproben zu entnehmen und Mengenmessun­
gen durchzuführen. Soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgabe nötig erscheint, ist ihnen der Zu­
tritt zu den Anlagen und örtlichkeiten, aus denen Stoffe irgendwelcher Art in ein Gewässer ge­
langen, zu gestatten. Die Betriebsinhaber haben diejenigen Aufschlüsse zu erteilen, die erfor­
derlich sind, um die dem Gewässerschutz dienenden Maßnahmen und Bedingungen festzulegen.
über Wahrnehmungen, die sie beim Gesetzesvollzug gemacht haben, sind sämtliche Organe
und die von ihnen zugezogenen Sachverständigen zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Ge­
heimhaltungspflicht ist gemäß Art. 320 des schweizerischen Strafgesetzbuches zeitlich unbe­
schränkt.

3. Aufsicht durch die Gemeinden
In die thurgauische Vollziehungsverordnung zum kantonalen Gewässerschutzgesetz ist eine
Bestimmung aufgenommen worden, wonach die unmittelbare Aufsicht den Gemeindebehörden
obliegt. Diese haben insbesondere darüber zu wachen, daß die Anlagen, vor allem die privaten
Kanalisations- und Reinigungsanlagen, sachgemäß erstellt und betrieben werden.

XI. Wasserbuch

1. Kanton St. Gallen:

über die Einleitung von Abwässern und anderen Abgängen in öffentliche und private Ge­
wässer, über Abwasserversickerungen sowie über Kiesgruben, Kehrichtablagerungsplätze
und Tankanlagen wird in jeder Gemeinde ein Kataster erstellt und laufend nachgeführt.
über die Grundwasservorkommen und ihre Nutzung wird ein kantonaler Kataster ge­
führt.

2. Kanton T hurgau:

Sämtliche Bewilligungsverhältnisse sind in einem kantonalen Abwasserregister einzutragen.
Bewilligungen können ferner auf Antrag der Bewilligungsbehörde im Grundbuch als An­
merkung aufgenommen werden. Die Aufnahme und Löschung der grundbuchlichen Anmer­
kung hat der Bewilligungsinhaber zu tragen.

XII. Privat- und öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit

Zivilrechtliche Haftung
Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung enthält keine Bestim­
mungen über die Haftung für Schäden, die durch Verunreinigung von. Gewässern verursacht
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werden. Unter diesen Umständen gelangen die allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen
über das Grundeigentum zur Anwendung, und zwar Art. 679 des schweizerischen Zivilgesetz­
buches. Die Anwendung dieser Bestimmung auf die Schadenhaftung stützt sich auf zwei Bun­
desgerichtsentscheide (BGE 75 Ir 116, BGE 76 Ir 129). Bei Haftung eines Leitungseigentümers
steht diesem der zivilrechtliche Rückgriff auf den Schuldigen offen.
In Fällen, wo der Schaden nachweisbar auf ein widerrechtliches, schuldhaftes Verhalten zurück­
zuführen ist, stützt sich die Haftung auf Art. 41 des Obligationenrechtes (OR). Wer Schaden­
ersatz beansprucht, hat gemäß Art. 42 OR den Schaden zu beweisen. Auf Grund von Art. 43
OR bestimmt der Richter Art und Größe des Ersatzes für den eingetretenen Schaden unter
Würdigung der Umstände und der Schwere des Verschuldens.
Gemäß einem Bundesgerichtsurteil (BGE 68 Ir 375) besteht im Haftpflichtrecht ein "ungeschrie­
bener Fundamentalsatz" , wonach eine Mehrheit von Ersatzpflichtigen solidarisch haftet. An­
teilmäßige Haftung besteht bloß, wenn sich der Schadenerfolg zu bestimmten Anteilen auf die
Tätigkeit der einzelnen mitwirkenden Personen zurückführen läßt.

2. Strafbestimmungen

Vorsätzliche Widerhandlungen gegen die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Schutz
der Gewässer gegen Verunreinigung und die gestützt hierauf erlassenen Ausführungsbestim­
mungen und Einzelverfügungen werden mit Buße bis zu 20000 Franken, fahrlässige Wider­
handlungen mit Buße bis zu 5 000 Franken bestraft.
Das Bundesgesetz sieht hingegen die Freiheitsstrafe nicht vor. Wohl können im Zusammen~

hang mit dem Gesetzesvollzug strafbare Handlungen begangen werden, die eine Haftstrafe
nach sich ziehen, so z. B. bei Aufl,ehnung gegen die öffentliche Gewalt. Diese Handlungen sind
aber nicht auf Grund der Gesetzgebung über den Gewässerschutz zu ahnden, sondern gestützt
auf das schweizerische Strafgesetzbuch, dessen allgemeine Bestimmungen im Strafartikel des
Bundesgesetzes vorbehalten wurden.
Die in Art. 109 des schweizerischen Strafgesetzbuches enthaltene Bestimmung über die Ver­
jährung von übertretungen (1 Jahr) erweist sich bei Widerhandlungen gegen die Vorschriften
über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung als unzulänglich; denn die schädlichen

---:Auswi.rkungen von K15wassereinleitungen treten bisweilen erst nacllJaIiren zutage. 0ffSina--­
langwierige Untersuchungen notwendig, um die Ursachen von Verunreinigungen zu entdecken.
Aus diesem Grunde ist eine Verjährungsfrist von fünf Jahren festgesetzt worden.

B. Finanzierung

I. Grundsatz

Die Einleitung von Abwasser und das Einwerfen und Ablagern von Abfallstoffen in die Ge­
wässer und in deren Nähe stellen rechtswidrige Handlungen dar, indem diese Eingriffe nach
allgemein gültigem Recht über den Gemeingebrauch der Gewässer hinausgehen. Deshalb sind
die Kosten für Bau, Betrieb und Unterhalt der erforderlichen Gewässerschutzanlagen in erster
Linie von jenen zu tragen, die ein Gewässer benutzen.
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11. Finanzierung mit Hilfe von Gebühren und Beiträgen

1. Kanton St. Gallen:
Die politischen Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Korporationen können für den Bau
und Betrieb öffentlicher Kanalisationen und Abwasserreinigungsanlagen von den Grund­
eigentümern des Einzelgebietes Beiträge und Gebühren erheben. Dabei können die Abgaben
bemessen werden nach der Fläche oder dem Wert des im Einzugsgebiet gelegenen Bodens,
nach dem Wert des im Einzugsgebiet gelegenen Gebäudes, nach der abgeführten Abwasser­
menge, nach der verbrauchten Frischwassermenge und nach besonderen Vorteilen.

2. Kanton Thurgau:
Die Gemeinden sind ermächtigt, zur Finanzierung von Gewässerschutzanlagen Gebühren
zu erheben, die sich richten nach der Fläche der Grundstücke und Gebäude, nach der Anstoß­
länge des Grundstückes an den öffentlichen Kanal, nach dem Wert des Gebäudes, nach der
Einwohnerzahl oder dem Einwohnergleichwert, nach der Zahl der Haushaltungen, nach
der Art oder Menge des Abwassers oder der Abfallstoffe und nach dem Wasserverbrauch.

111. Staatliche Förderung

1. Gewässerschutzanlagen
a) Bund

Gemäß Artikel 9 des Bundesgesetzes kann der Bund ausnahmsweise an die Erstellung von
Anlagen, die dem Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung dienen, Beiträge leisten, wenn
besondere Verhältnisse es erfordern und Kanton und Gemeinden sich im Rahmen ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an der Finanzierung beteiligen.
Der Bund hat die Bestimmung über die Möglichkeit ausnahmsweiser Beitragsleistungen bis­
her restriktiv ausgelegt. Seitdem die Bundesgesetzgebung über den Schutz der Gewässer
in Kraft ist, d. h. seit dem 1. Januar 1957, wurde nur in einem Fall (Stadt Yverdon) ein
Bundesbeitrag ausgerichtet.
Es hat sich in der Folge gezeigt, daß angesichts des sich rasch verschlimmernden Zustandes
der Gewässer der Bund sich finanziell stärker am Bau von Gewässerschutzanlagen beteiligen
sollte, als er auf Grund der bisherigen Bestimmungen dazu in der Lage war. Nach reif­
licher überlegung gelangte der Bundesrat zum Schluß, eine vermehrte Bundeshilfe sei ohne
Gesetzesrevision möglich, setze jedoch eine entsprechende Anderung der Subventionsbestim­
mungen der bundesrätlichenVollziehungsverordnung voraus. Dementsprechend hat der Bun­
desrat mit Beschluß vom 2. Februar 1962 für Abwasseranlagen mit Einschluß der außerhalb
des Baugebietes gelegenen Zu- und Ableitungen einen Beitragsschlüssel aufgestellt, der sich
einerseits auf die spezifischen Kosten und andererseits auf die Finanzkraft der Gemeinden
(Wehrsteuerkopfquote) stützt. Je ungünstiger das Verhältnis zwischen diesen beiden Fak­
toren ist, umso größer ist der Subventionsanspruch. Die neuen Subventionsbestimmungen
wurden rückwirkend auf den 1. Januar 1957, d. h. den Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Bundesgesetzgebung, in Kraft gesetzt.
Außer an Abwasseranlagen von Gemeinden können ausnahmsweise auch an andere Ab­
wasserreinigungsanlagen sowie an Anlagen der Kehrichtbeseitigung, soweit sie dem Ge­
wässerschutz dienen, Beiträge ausgerichtet werden. Zur Zeit der Inkraftsetzung des Ge­
setzes nicht bestehende private Betriebe fallen für eine Beitragsleistung grundsätzlich außer
Betracht.

b) Kanton St. Gallen

In Übereinstimmung mit der vom Bund bis vor kurzem geübten Praxis kann der Staat an
die Erstellung zentraler Abwasserreinigungsanlagen und außerhalb des Baugebietes gelege-
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ner Zu- und Ableitungen ausnahmsweise Beiträge ausrichten, wenn besondere Verhältnisse
es erfordern und Grundbesitz und politische Gemeinde sich im Rahmen ihrer Leistungsfähig­
keit an der Finanzierung beteiligen. Außerdem leistet er Beiträge an die Kosten der Projek­
tierung zentraler Abwasseranlagen und der zugehörigen Hauptsammelkanäle.
Der Kanton St~ Gallen ist zur Zeit damit beschäftigt, sein Gesetz den abgeänderten Subven­
tionsbestimmungen des Bundes anzupassen.

c) K.anton Thurgau

Der Staat fördert den Gewässerschutz, indem er für die Projektierung und den Bau von
Gewässerschutzanlagen der Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Korporationen Beiträge
verabfolgt. Der Staatsbeitrag wird nach dem durchschnittlichen einfachen Gemeindesteuer­
ertrag je Einwohner und der Höhe des Steuerfußes der Munizipal- und Ortsgemeinde fest­
gesetzt.

2. Forschung, Versuche und Gewässeruntersuchungen

a) Bund

Der Bund fördert durch eigene Arbeiten und durch Unterstützung der Tätigkeit Dritter die
Forschung und Versuche zum Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung sowie die syste­
matische Untersuchung von Seen und Flußgebieten.

b) Kantone Thurgau und St. Gallen

Die Kantone stellen für Gewässeruntersuchungen ihre wissenschaftlich-technischen Institu­
tionen (thurgauische Untersuchungsstelle am Bodensee, kantonales Laboratorium St. Gal­
len) zur Verfügung. Der Kanton Thurgau übernimmt überdies ganz oder teilweise die
Kosten VOh Untersuchungen und Studien, die der Bestimmung der Gewässerschutzmaß­
nahmen dienen und im allgemeinen Interesse liegen.

c. Organisation und Verfahren

J. Zusammenschlüsse der Abwasserproduzenten

Gemeinden und Korporationen -letztere sofern sie sich als öffentlich-rechtliche Körperschaften
im Sinne des kantonalen Rechtes begründen - können sich zum gemeinsamen Bau von Gewäs­
serschutzanlagen zusammenschließen. Die Vereinbarungen unter den Gemeinden sowie die
Statuten der Korporationen bedürfen der Genehmigung der zuständigen kantonalen Behörde.

11. Behörden

1. Organisation

Die für den Gewässerschutz zuständigen Behörden sind der allgemeinen staatlichen Verwal­
tung eingegliedert. Der organisatorische Aufbau gestaltet sich beim Bund und in den Kantonen
wie folgt.

a) Bund

Bundesrat
Departement des Innern
Amt für Gewässerschutz (Fachstelle).
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b) Kantone

Regierungsrat
Baudepartement
Amt für Gewässerschutz (St. Gallen)
Wasserwirtschaftsamt (Thurgau).

2. Zuständigkeit
a) Bund

Dem Bund obliegt in erster Linie die Oberaufsicht über den Vollzug der von ihm erlassenen
Gewässerschutzbestimmungen. In seine Zuständigkeit fallen ferner insbesondere der Ver­
kehr mit den Nachbarstaaten zum Schutze der Grenzgewässer, die Schlichtung interkantona­
ler Streitigkeiten, die Förderung der Gewässerschutzmaßnahmen sowie von Forschung und
Versuchen durch Beiträge, die Aufstellung technischer Richtlinien und die Wahrung der In­
teressen des Gewässerschutzes bei technischen Eingriffen in den natürlichen Wasserhaus­
halt. In der Regel erfüllt der Bund die ihm übertragenen Aufgaben in Verbindung mit den
beteiligten Kantonen.

b) Kantone

Die Kantone sind mit dem Vollzug der Gewässerschutzbestimmungen beauftragt. Oberste
Aufsichtsbehörde ist der Regierungsrat. Seine Beschlüsse werden vom Baudepartement, dem
eine Fachstelle untersteht, vorbereitet und vollzogen.

e) Gemeinden

Zahlreiche Gewässerschutzaufgaben sind den Gemeinden übertragen, die in erster Linie be­
rufen sind, für die Reinh~ltung der Gewässer zu sorgen. Um zu vermeiden, daß sie in eige­
ner Sache Entscheide zu treffen haben, wird in allen Fällen, wo für hinreichende Unvorein­
genommenheit nicht genügend Gewähr geboten wäre, die kantonale Fachstelle für Gewäs­
serschutz eingeschaltet.

TII. Verfahren

1. Verfahrensgliederung
a) Alle Bewilligungen sind bei der zuständigen Behörde mit den zugehörigen Unterlagen

schriftlich und begründet einzureichen. Mit den Bauarbeiten für die betreffenden Anlagen
sowie mit der Durchführung bewilligungspflichtiger Maßnahmen darf erst nach schriftlich
erteilter Bewilligung begonnen werden. Gesuche, durch die eine größere Zahl Dritter be­
rührt wird, sind öffentlich bekannt zu machen und aufzulegen. Weitere Auflagen als die
bei der Bewilligungserteilung auferlegten Bedingungen können nachträglich aus Gründen
des öffentlichen Interesses ohne Entschädigungsanspruch aufgestellt werden.

b) Die zuständigen Aufsichtsorgane nehmen nach Bauvollendung die erstellten Werke ab, um
sich zu vergewissern, daß die an die Bewilligung geknüpften Bedingungen erfüllt wurden.

c) Die Kontrollmaßnahmen erstrecken sich vor allem auf die Feststellung des Ursprungs und
der Art von Verunreinigungen, auf Probeentnahmen und quantitative und qualitative Ab­
wasser- und Vorflutuntersuchungen. Amtliche Besichtigungen von Betrieben sind vorher
anzukündigen.

2. Verfahrensgrundsätze
Da ein generelles Verwaltungsgesetz nicht besteht, sind die Verfahrensgrundsätze nicht ge­
setzlich verankert. Hingegen findet der im schweizerischen Zivilgesetzbuch aufgestellte allge­
meine Grundsatz, daß jedermann bei der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner
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Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln hat, auch Anwendung auf die Behörden. Des:
gleichen sind letztere verpflichtet, ihre Entscheidungen nach Recht und Billigkeit zu treffen.
Rechte Dritter sind angemessen zu wahren.

3. Rechtsmittel
Gegen Entscheide der letzten kantonalen Instanz, die in Anwendung des Bundesgesetzes er­
gehen, kann innert 30 Tagen die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht ein­
gereicht werden. Diese kann auch die Angemessenheit der angefochtenen Entscheide über­
prüfen.
Der Zweck dieser Institution besteht darin, Gemeinwesen oder privaten Unternehmungen
die Möglichkeit zu .geben, sich gegebenenfalls gegen Anordnungen der Verwaltungsbehörden
zu schützen, sofern diese ihnen willkürlich odet ungeeignet erscheinen. Der Rechtsschutz bezieht
sich insbesondere auf Maßnahmen, die zur Behebung bestehender Mißstände angeordnet
werden, auf die behördliche Weigerung, Kiesgruben anzulegen oder Tankanlagen zu errichten,
sowie auf die Zutrittsbefugnis und die Ersatzvornahme.

IV. Zwangsweise Durchsetzung

1. Zwangsmaßnahmen

Die Kantone können die zwangsweise Durchführung der von ihnen verlangten Maßnahmen
verfügen oder nötigenfalls auf Kosten der Pflichtigen selber besorgen (Ersatzvornahme).

2. Enteignung

Wenn Gründe des öffentlichen Wohles bestehen, können Kantone Gemeinden und privaten
Unternehmungen das Enteignungsrecht gewähren, um für die Erstellung von Anlagen, die
im Interesse des Gewässerschutzes geboten sind, die erforderlichen dinglichen Rechte zu er­
werben.
Es steht den Kantonen frei, entweder das eidgenössische oder das kantonale Enteignungsrecht
und Enteignungsverfahren als anwendbar zu erklären. Sowohl der Kanton St. Gallen als auch
der Kanton Thurgau haben sich für das kantonale Expropriationsgesetz entschieden.
Für Gemeinschaftswerke, die sich auf das Gebiet mehrerer Kantöne erstrecken, kommt grund­
sätzlich das eidgenössische Enteignungsrecht zur Anwendung.
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